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KRITERIEN  
für die Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis 
Facharzt-Kompetenz Klinische Pharmakologie 

 

 

Der Vorstand der Ärztekammer Hamburg hat die nachstehenden Kriterien für die Er-
teilung einer Weiterbildungsbefugnis beschlossen: 

 

24. Gebiet Pharmakologie 

24.1 Facharzt-Kompetenz Klinische Pharmakologie 

Die Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Hamburg vom 15. Juni 2020 fordert für 
die Bezeichnung folgende Weiterbildungszeiten: 
 

− Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildungsprüfung ist das Erfüllen der 
Mindestweiterbildungszeit sowie der Nachweis der geforderten Kompetenzen 
nebst Richtzahlen. Die Weiterzubildenden haben die Ableistung der vorgeschrie-
benen Weiterbildungsinhalte gemäß § 8 Abs. 1 i.V.m. § 2a Nr. 8 WBO im elekt-
ronischen Logbuch kontinuierlich zu dokumentieren. Die Dokumentation ist Teil 
der Weiterbildung. Hierzu ist mindestens einmal jährlich die Bestätigung des Wei-
terbildungsstandes durch die/den zur Weiterbildung befugte(n) Ärztin/Arzt erfor-
derlich (§ 8 Abs. 1 WBO).  

− Die Dokumentation der Gespräche gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 WBO erfolgt eben-
falls im elektronischen Logbuch.  

− Den Weiterzubildenden muss ein gegliedertes Programm für die Facharzt-
/Schwerpunkt- sowie Zusatz-Weiterbildung (sog. Weiterbildungsplan) ausgehän-
digt werden (§ 5 Abs. 6 WBO). 

Für den Umfang der zu erteilenden Befugnis ist maßgebend, inwieweit die an Inhalt, 
Ablauf und Zielsetzung der Weiterbildung gestellten Anforderungen durch den/die be-
fugten Arzt/Ärztin unter Berücksichtigung des Versorgungsauftrages, der Leistungs-
statistik sowie der personellen und materiellen Ausstattung der Weiterbildungsstätte 

60 Monate im Gebiet Pharmakologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, da-

von müssen 

• 48 Monate in Klinische Pharmakologie abgeleistet werden, davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 18 Monate Weiterbildung in Pharma-

kologie und Toxikologie erfolgen und 

• 12 Monate in Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung abgeleistet wer-
den. 
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erfüllt werden können, vergl. § 5 Abs. 5 WBO. Je nach Umfang der zu vermittelnden 
Kompetenzen werden die Befugnisse zeitlich und inhaltlich abgestuft erteilt. 
  



Befugniskriterien Facharzt-Kompetenz Klinische Pharmakologie  (Stand: 26.08.2024)  | Seite 3 

Kognitive und Methodenkompetenz = Inhalt systematisch einordnen und erklären können 

Handlungskompetenz = Inhalt selbstverantwortlich durchführen können 

Darüber hinaus gelten für die Beurteilung eines Antrags auf Erteilung einer Weiterbil-
dungsbefugnis die nachstehenden allgemeinen Befugniskriterien. 

• Die/der Antragsteller(in) muss fachlich und persönlich geeignet sein und eine mehr-
jährige Tätigkeit nach Abschluss der entsprechenden Weiterbildung nachweisen 
(§ 5 Abs. 2 WBO).  

• Veränderungen in Struktur und Größe der Weiterbildungsstätte sind der Ärztekam-
mer unverzüglich anzuzeigen. Der Umfang der Befugnis ist an Veränderungen an-
zupassen (§ 5 Abs. 5 WBO) 

 
Bezogen auf die Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis wurden die nachstehenden 
Befugniskriterien erarbeitet. Grundlage sind die in der WBO genannten WB-Blöcke mit 
unterschiedlichen Kompetenzen in den nachstehend genannten Kompetenzebenen 
und Richtzahlen (soweit vorgesehen) bzw. Richtzahl-Komplexen:  
 
 
 
 
Für die Bestimmung des zeitlichen Umfangs der Weiterbildungsbefugnis ist – bezogen 
auf die Spezifischen Inhalte der Facharzt-Weiterbildung Klinische Pharmakologie – fol-
gendes nachzuweisen: 
 
Tab. 1 

Punkte Monate 

20 48 

18-19 42 

16-17 36 

13-15 30 

10-12 24 

7-9 18 

4-6 12 

1-3 6 

 
Je nach Befugnisumfang sind die wesentlichen Kompetenzen nebst Richtzahlen und 
Angaben zur jeweiligen Nachweisform in der Tabelle 2 im Anhang gekennzeichnet. 

Auf der Grundlage von § 5 Abs. 5 WBO kann die Ärztekammer Hamburg im Rahmen 

einer Einzelfallprüfung einen anderen zeitlichen Umfang festlegen. 

 

Die Leistungszahlen werden wie folgt berechnet: 
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Grundsätze zum Beantragungsverfahren: 
Anträge auf Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis sind an die Ärztekammer Hamburg 
zu richten. Der Antragsprüfung liegt das entsprechende Antragsformular nebst Anla-
gen zugrunde. 
 
Der Weiterbildungsausschuss befasst sich mit Anträgen auf Erteilung einer Befugnis 
und erarbeitet eine Beschlussempfehlung für den Vorstand der Ärztekammer Ham-
burg. (Im Falle einer positiven Empfehlung des Weiterbildungsausschusses, be-
schließt der Vorstand über die Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis). Dieses Verfah-
ren nimmt erfahrungsgemäß eine Zeit von ca. 12 Wochen in Anspruch. Die Befugnis 
wird jedoch grundsätzlich rückwirkend mit dem Datum der Antragstellung erteilt. 
 
Weiterbildungsbefugnisse werden gemäß § 5 Abs. 2 WBO 20 grundsätzlich zeitlich 
befristet erteilt. Sie können jederzeit von der Ärztekammer überprüft werden. Entspre-
chend einem Grundsatzbeschluss des Vorstandes der Ärztekammer erfolgt eine 
Erstüberprüfung nach einem Jahr und im weiteren Verlauf alle fünf Jahre. 
 
Ändern sich in den Fällen des § 5 Abs. 5 WBO 20 die für die Erteilung der Weiterbil-
dungsbefugnis maßgebend gewesenen Voraussetzungen, so ist der zeitliche Umfang 
der Weiterbildungsbefugnis den geänderten Verhältnissen anzupassen. Der befugte 
Arzt ist verpflichtet, der Ärztekammer Änderungen in der Struktur und Größe der 
Weiterbildungsstätte unverzüglich mitzuteilen. 
 
HINWEIS 
Gemäß der Gebührenordnung der Ärztekammer Hamburg vom 12.09.2018, zuletzt 
geändert am 05.09.2022, gilt entsprechend Ziffer 2.4 der Anlage zu § 2 Absatz 2 – 
Gebührenverzeichnis –, dass für die Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis die nach-
stehenden Gebühren zu entrichten sind: 
 

Antrag auf Weiterbildungsbefugnis  Gebühr  

je Arzt und Antrag / Anhebungsantrag 150 Euro  

Begehung zusätzlich, nach Anzahl der an der Begehung be-
teiligten Personen 

100 bis 450 Euro  

je Arzt und Antrag auf Überprüfung des Fortbestehens 100 Euro 

Neuerteilung bei Wechsel der Weiterbildungsstätte je Antrag   35 Euro 

 
 
 
WB-Abteilung, Beschluss vom 26.08.2024 
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ANHANG 
zum Antrag auf Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis für die 

Facharzt-Kompetenz Klinische Pharmakologie 

 

ANGABEN ZUR PERSON DER/DES ANTRAGSTELLERIN/-STELLERS: 

Titel, Name, Vorname, ______________________________________________________________________________________________  

 

Geb.-Dat.: _______________________ Geburtsort: __________________________________________________________ 

 
 
Geschlecht: männlich   weiblich   divers  
 
 

Name / Anschrift der Klinik | Klinikabteilung | Praxis: 
 
Name: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Straße, PLZ / Ort: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________________ ___________ Mobil:___________________________________________________ 
 
E-Mail: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Haupttätigkeit: _______________________________________________________________________________________________________ Std./Woche ________ seit ______________________ 
 
 
weitere Tätigkeiten | Std./Woche (z.B. weitere Chefarzttätigkeit, MVZ, Niederlassung etc.): 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben: 
 
 
 
 
Datum: ______________________________      _____________________________________________________ 
          Unterschrift / Stempel der/des Antragstellenden 
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Erläuterung:  

• Zur Bestimmung des zeitlichen Umfangs einer Befugnis für die Facharzt-Kompetenz Klinische Pharmakologie 
sind die Kompetenzen gemäß Tabelle 1 nachzuweisen. 

• Die inhaltlichen Details zu den geforderten Kompetenzen sowie die jeweilige Nachweisform ergibt sich aus der 
nachfolgenden Tabelle 2. Bitte senden Sie diese – zusammen mit dem Generalbogen – ausgefüllt an uns zu-
rück. 

 

Tab. 1 

Punkte Monate 

20 48 

18-19 42 

16-17 36 

13-15 30 

10-12 24 

7-9 18 

4-6 12 

1-3 6 
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Tab. 2 

Kompetenz- 
Nummer 

Kompe-
tenz- 

Ebene 

KM1 / H2 

WB-Block RZ 
gem. WBO 

JA NEIN Leistungszahl 
im o.g. Berichtszeitraum 

Nachweis durch 

  
Gemeinsame Inhalte der Facharzt-Weiterbildungen im 
Gebiet Pharmakologie 

     

  Übergreifende Inhalte im Gebiet Pharmakologie     Punkte WB-Block: 2 

1 KM Wesentliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien     Verbindliche Selbstauskunft 

2 KM 

Internationale und nationale Normen der Erforschung, Ent-
wicklung und Anwendung von Arzneimitteln, z. B Good Cli-
nical Practice des International Council for Harmonisation 
of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 
Use (ICH-GCP), ethische Grundsätze für die medizinische 
Forschung am Menschen (Deklaration von Helsinki) 

    Verbindliche Selbstauskunft 

3 KM 

Pharmakologische, toxikologische und klinische Grundla-
gen der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von 
Arzneimitteln 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

4 KM Risiken von Wirk- und Schadstoffen     

Verbindliche Selbstauskunft 

5 KM 
Biometrie und Statistik, Pharmakoepidemiologie und Arz-
neimittelanwendungsforschung, Expositionserfassung 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

6 KM 

Pharmakologische Methodik, insbesondere Pharmako- 
und Toxikokinetik sowie Pharmako- und Toxikodynamik 
relevanter Wirk- und Schadstoffe 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

7 KM 

Biochemische, chemische, immunologische, mikrobiologi-
sche, molekularbiologische, physikalische und physiologi-
sche Arbeits- und Nachweismethoden 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

8 KM 

Grundlagen der tierexperimentellen Forschungstechnik zur 
Wirkungsanalyse von Arzneimitteln und Fremdstoffen, Er-
zeugung von Krankheitszuständen in Modellorganismen 
zur Wirkstoffprüfung 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

9 KM 
Grundlagen, Methoden und Anwendung der Pharmako- 
und Toxikogenomik 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

                                            
1 Kognitive und Methodenkompetenz: Inhalt systematisch einordnen und erklären können 
2 Handlungskompetenz: Inhalt selbstverantwortlich durchführen können 



 

Anhang zum Antrag auf Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis für die Facharztkompetenz Klinische Pharmakologie      | Seite 4 

10 KM 
Standardmethoden der Qualitätssicherung für Labor- und 
Klinikuntersuchungen, Berichtswesen 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

11 KM 
Grundlagen der Entwicklung und Prüfung von Arzneimit-
teln und Medizinprodukten 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

12 KM Arzneimitteltherapie von Erkrankungen     

Verbindliche Selbstauskunft 

13 H 

Erkennung, Erfassung, Meldung und Bewertung uner-
wünschter Arzneimittelwirkungen und von Medikationsfeh-
lern 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

14 H Risikomanagement und -kommunikation     

Verbindliche Selbstauskunft 

15 H 
Wissenschaftlich begründete Gutachtenerstellung und Be-
wertung von Forschungsberichten 

    

Verbindliche Selbstauskunft 

  
Klinische Prüfung von Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten 

    Punkte WB-Block: 2 

16 KM 
Gesetzliche und ethische Anforderungen, Leitlinien und 
Empfehlungen klinischer Prüfungen 

    Verbindliche Selbstauskunft 

17 KM Zulassungsverfahren für Arzneimittel und Medizinprodukte     Verbindliche Selbstauskunft 

18 KM Post-Marketing-Surveillance     Verbindliche Selbstauskunft 

19 KM Biometrische Methoden und Datenmanagement     Verbindliche Selbstauskunft 

20 H 

Planung und Erstellung von Prüfplänen, Durchführung der 
Studien, statistische Auswertung bzw. Bewertung der Er-
gebnisse klinischer Prüfungen der Phase I bis IV, davon 

8   ➔                             Leistungsstatistik 

20.1  - Durchführung von Studien Phase I/II 4   ➔                             Leistungsstatistik 

20.2  
- Durchführung von randomisierten kontrollierten Stu-

dien (RCT) 
2   ➔                             Leistungsstatistik 

  Wirkungsanalyse von Arzneimitteln am Menschen     Punkte WB-Block: 2 

21 KM Methodik epidemiologischer Studien     Verbindliche Selbstauskunft 
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22 H 
Bewertung von Dosis-/Konzentration-Wirkungsuntersu-
chungen 

3   ➔                             Leistungsstatistik 

23 H 
Anwendung pharmakokinetischer und/oder -dynamischer 
Methoden 

    Verbindliche Selbstauskunft 

24 H 
Mitwirkung bei Vorbereitung, Durchführung und Auswer-
tung von nicht-interventionellen Studien (NIS) 

2   ➔                             Leistungsstatistik 

  
Bestimmung von Wirkstoffen und Arzneimitteln in 
Körperflüssigkeiten und Geweben 

    Punkte WB-Block: 2 

25 KM 

Bestimmungsmethoden, insbesondere chemisch-analyti-
sche Verfahren, z. B. Massenspektrometrie, molekularbio-
logische Verfahren 

    Verbindliche Selbstauskunft 

26 H 
Erkennung und Bewertung von Arzneimittelwechselwirkun-
gen einschließlich der Mitbehandlung 

    Verbindliche Selbstauskunft 

27 H 
Durchführung und Bewertung des therapeutischen  
(Drug-)Monitorings einschließlich der Mitbehandlung 

    Verbindliche Selbstauskunft 

28 H 
Durchführung und Bewertung pharmakogenomischer  
Untersuchungen 

    Verbindliche Selbstauskunft 

  
Arzneimittelsicherheit und  
Arzneimitteltherapiesicherheit 

    Punkte WB-Block: 2 

29 KM Prinzipien, Meldesysteme, Stufenplanverfahren     Verbindliche Selbstauskunft 

30 KM Vorgehen bei Vergiftungen und Überdosierungen     Verbindliche Selbstauskunft 

31 H 
Erkennung, Erfassung und Bewertung der Sicherheit von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten 

    Verbindliche Selbstauskunft 

32 H Beratung bei Vergiftungen und Überdosierungen     Verbindliche Selbstauskunft 

  Bewertung von Arzneimitteln     Punkte WB-Block: 2 

33 KM 
Evaluation von Arzneimitteln und Therapieverfahren an-
hand der Prinzipien der evidenzbasierten Medizin 

    Verbindliche Selbstauskunft 

34 H 
Bewertung von Arzneimitteln in Zusammenarbeit mit be-
handelnden Ärzten oder Prüfärzten 

    Verbindliche Selbstauskunft 
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Unterschrift /Stempel Antragstellende 
 
 
 
 

 
 
__________________________________ 

35 H (Kosten)-Nutzen-Risiko-Bewertung     Verbindliche Selbstauskunft 

 

  Arzneimitteltherapie     Punkte WB-Block: 4 

36 KM 

Beratungen und Mitbehandlung in der Arzneimitteltherapie 
unter Berücksichtigung von Therapie-Leitlinien einschließ-
lich Nutzen-Risiko-Abschätzung 

30    Verbindliche Selbstauskunft 

  Therapie-Leitlinien     Punkte WB-Block: 4 

37 KM 

Grundlagen der Erstellung, Beurteilung und Implementie-
rung von Therapie-Leitlinien unter Berücksichtigung der 
Prinzipien der evidenzbasierten Medizin 

    Verbindliche Selbstauskunft 

38 H 
Mitwirkung bei der Erstellung und Implementierung von 
Therapie-Leitlinien 

    Verbindliche Selbstauskunft 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ______________________________ 


